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Parlament 
Wien 1. 

vJi en, 1977 02 04 

1'f.1-iAB 

1977 ~02- 0 7 
zu tso IJ 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Suppan und Genossen vom 16. Dezember 1976, 
Nr. 890/J 9 betr. bevorstehende Umorg3nisation bei der Zollwache, beehre ich 
mich mitzuteilen: 

Zu 1: 
Wie ich bereits in Beantwortung der schriftlichen Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Ing. Gradinger und Genossen vom 3. Novemb~r 1976, Nr. 774/J, betr. 
Auflassung von Zollwach-Inspektora!cn im Burgenland 8M 23. Dezember 1976, Zl. 
6793-Pr.2/1976, dargeleg1 ~abe~ ist d~r bestehende nrgenisatorische Aufbau der 
Zoll wache in seinen Gruncizi1gen mehl~ als 50 Jahre alt. Die Netwendigkeiteiner 
Verbesserung der Organis~\inn der Zollwache und hier besonders ihres Inspizie­
rungsapparates ist all gerne" V) ~,('kannt und wi rd auch vom Rechnungshof gefordert. 

Das in der Verfassung (Artikel 126b Abs. 5 B-VG) festgelegte Gebot nach größt­
möglicher Sparsamkeit 9 Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßiskeit der Verwaltung 
zwingt die Aufsichtsbahörde, ständig zu wachen, ob der Dienstbetrieb einer 
Dienststelle deren Aufrecht~erhaltung rechtfertigt. 

Um den drängenden Aufgaben der Gegenwart und den sich abzeichnenden Anforderungen 
der Zukunft der Zollverwaltung ger-echt werden zu könnenp bedarf es einer Orga-

n'i sati onsform, die vor den modernsten El~kenntni ssen des Behördenaufbaues t der 
AmtsfUhrung und d=r Verfahrenstechni k bestehen kann. Di e Organisation de~" Zol1-
.wachdienststellen ist zu straffen und zu verbessern, die Arbeitsabläufe sind zu 
ra ti .... ma 1 i sieren. 

Derzeit wird der Inspektionsdienst bei der Zollwache von der Finanzlandesdirek­
tion (Landesinspiziet~ender) Ui1d ven den Zo11wachabtenungsinspektoraten wahrge­
nommen. Dies hat in der Vergangenheit zu einer zeitlichen Zusammenba1lung und 
überlagerung von Inspektionshandlungen und zu einer Inspektionsintensität hin­
sichtlich der im Zollstreifdienst eingesetzten Beamten gefUhrt, die dem Erfor­
dernis der Sp<1rsamktit der Verwaltung nicht Rechnung tragen. Dazu kommt noch, 
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daß bei den zahlreichen Kontrollhandlungen nur sehr wenige Dienstpflichtver­
letzungenfestgestellt werden konnten und zu häufige Kontrollen zwangsläufig 

einer Eigenverantwortlichkeit entgegenstehen. 

Das Bundesministerium ~Ur Finanzen, dem gemäß § 20 Abs. 1 Zollgesetz 1955 in 

Verbindung mit § 1 Abs. 1 des Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes, 8GB1. 
Nr. 18/1974, die Leitung der Zollverwaltung obliegt und das bestrebt ist, die 

Struktur der Zollverwaltung den sich ständig ändernden Bedingungen anzupassen 

und auf die Erfoi'dernisse eines mOdet~nen IndustriestC'.Eltes auszudchter., sah 
sich daher veranlaßt) die nach der Wiederher3tellung der Republik österreich 
gewählte Organisationsform des Inspizierungsdienstes - eine gesetzliche Grund-
lage hiefUr besteht nicht - dahingehend abzuändern, daß in Zukunft die Inspektions­
aufgaben nur mehr von den leitern größerer Organisationseinheiten mit der vor­
läufigen Bezeichnung "ZollHachgruppe" \Vahl~gen0mllen werden, die ihren Sitz un­

mittelbar bei d~r Finanzlandesdirektion haben bzw. als AJßenstellen der Finanz­
landesdirektion mit entspre:hendem W~rkungskreis eingerichtet werden. Die oben 

dargestel1te a nicht wUnsch~~swerte und vo~ den Beamten als nicht mehr zeitgemäß 
empfundene Zweigleisigkeit 1er Kontrollen wird hiedurch wegfallen. 

Diejenigen Teile der Zo11gr~l,ze, die von der Finanzlandesdirektion aus verh~lt­
nismäßig leicht erreichbar ~~.:~, sollen in Hinkunft zu der bei der Finanzlandes­
direktion errichteten Zollwachgruppe und die entfernter' liegenden Dienststellen 

zu als Außenstellen der Finanzlandesdirektion errichte~en Zollwachgruppen ge­
hören. 

Zu 2: 
Es liegt auf der Hand, daß das dargestellte Organisationsmode11 wegen der viel­
f~ltigen sich erqebenden Interdependenzen aus personellen und sozialen GrUnden 
nur sC~irittweise vollzogen werden kann. In diesem Zusammenhang muß betont \'Jerden, 

daß durch diese Maßnahme diehievon betroffenen Leitenden (W 1) Beamten iri ihrer 
dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung nicht beeinträchtigt werden sollen. 

Zu 3: 

An eine Auflösung des ältesten W~chkörper~ der Republik österreich ist nicht im 
entferntesten gedacht. 

Zu 4= 

D-jesbezUglich verweise ich auf meine grundsätzlichen Ausführungen zu Frage 1. 

Den Außenstellen der Finanzlandesdirektionen werden vornehmlich die Angelegen-
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heiten der Dienstaufsicht der Zo11waehe einschließlich der damit verb~ndenen 
Organisations- und Schulungsangelegenheiten (Abhaltung von Dienstunterrichten) 
zukommen. OarUber hi naus werden sie behördl; ehe Entschei dungen Uber den Neber1-

wegverkehr (§ 12 Abs. 3Z011G), sowie Uber Bauten im Grenzgebiet (§ 15 Abs. 2 
ZollG) zu treffen haben. 

Zu 5: 
Eine Befassung dss Gesetzgebers fUr die mit der Organisation und Arbeitsweise 
der Innenkontrolle des Wachkörpers Zollwaeheverbundenen - und unter 1 darge­
legten - Maßnahmen ist nicht erforderlich. 

Zu 6: 
Hinsichtlich der Neugestaltung des Organisationsprinzips des Zollstreifdienstes 
werden derzeit im Zuge der Neufa5sung der Dienstvorschrift für die Zollwache 
ei ngehende Obev'l egungen bezügl; eh jener Zollwachabteil ungen, deren Personal 
fast zur Gänze zur Betreuung eines StraßengrE:1zzo11amtes bestimmt ist, sodaß 
eine überwachung der Zoll grenze notgedru~:;'-.r,:rmaßeni n äußerst besehe i denem 
Rahmen bZVJ. überhaupt nur in P,eri oden schwi:ict,2rer Verkehrs frequenz ausgeübt 
werden kann, angestellt. Weiters werden überlegungen hinsichtlicht der Er­
richtung größerer Organisationseinheiten (Zusammenlegung von unökonomischsn 
"Zwergabteil ungen ") anges te 11 t. 

Zu 7: 
Die unter 1 dargestellte Neuorganisation des InspizierungsRPparates der Zoll­
wache, mit der ein 'Wesentlicher Beitrag zu der immer wieder geford.erten 
Rationalisierung des öffentlichen Dienstes geleistet wird, wurde nach Befassung 
der Organe der gesetzliChen Personal vertretung (Zentral ausschuß fUr die 
Bediensteten des Zollwachdienstes) getroffen. 
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